
In der Senatssitzung am 1. April 2025 beschlossene Fassung 

 

Der Senator für Finanzen 

19.03.2025 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 01.04.2025 

Bericht über die externen Beratungen, Gutachten und Untersuchungen  
aus dem Jahr 2024 

A. Problem 
Der Senat hat am 20.02.2024 beschlossen, dass dem Senat und dem Haushalts- und 
Finanzausschuss ab 2025 einmal pro Jahr ohne Betragsgrenze über alle externen 
Beauftragungen aus dem vorausgegangenen Jahr berichtet werden soll, die in den 
Anwendungsbereich der VV-LHO zu § 55 LHO fallen. Neben der Wahrung der 
Transparenz über die erfolgten Beauftragungen gegenüber dem Senat soll auf diesem 
Weg vor allem auch dem Wunsch des HaFA entsprochen werden, nach den 
Berichtsbitten 2022 und 2023 in Form einer Fortschreibung auch zukünftig eine 
Übersicht der externen Beauftragungen eines Jahres zu erhalten.  

B. Lösung 
Grundlage für die jährliche Berichterstattung sollen die Daten aus der neuen 
Datenbank für externe Beratungen, Gutachten und Untersuchungen sein. Gemäß VV-
LHO zu § 55 LHO sind die Ressorts verpflichtet, die Eintragungen direkt nach der 
Auftragsvergabe vorzunehmen. Zwischen dem 01.01.2024 und dem 31.12.2024 
(Beginn der Leistung) wurden insgesamt 56 Beratungen, Gutachten und 
Untersuchungen durch die Ressorts beauftragt. Die Gesamtkosten aller 
Beauftragungen betrugen 2.901.772 €€. In den Anlagen werden die Beauftragungen 
zur besseren Übersicht sowohl in einer Kurzversion als auch in einer ausführlicheren 
Version sowie in einer für einer für eine Veröffentlichung nach dem IFG geeigneten 
Form dargestellt.  

C. Alternativen 
keine Alternativen 

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / 
Klimacheck 

Die Berichterstattung selbst hat keine direkten finanziellen oder 
personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Sie dient jedoch den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.  
Die Berichterstattung betrifft alle Geschlechter gleichermaßen. Mit der 
Berichterstattung sind keine geschlechtsspezifischen Fragestellungen verbunden.  
Der Beschluss in der Senatsvorlage hat, auf Basis des Klimachecks, keine 
Auswirkungen auf den Klimaschutz. 
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E. Beteiligung / Abstimmung 

Die Vorlage wurde mit der Senatskanzlei, dem Senator für Inneres und Sport, der 
Senatorin für Justiz und Verfassung, der Senatorin für Kinder und Bildung, dem 
Senator für Kultur, der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration, der 
Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, der Senatorin für Umwelt, 
Klima und Wissenschaft, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, der 
Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation und der Zentralstelle für die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau abgestimmt.  

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Eine Veröffentlichung der Senatsvorlage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
ist grundsätzlich zulässig. Eine Veröffentlichung der Auftragssummen unterbleibt 
gemäß § 3 Nr. 6 i.V.m. § 11 Abs. 4 Satz 1, Satz 2 Nr. 10, Abs. 4a Satz 4 IFG. Darüber 
hinaus sieht § 11 Abs. 4a Satz 1 IFG vor, dass Vergütungsverträge für die Erstellung 
von Gutachten erst ab einem Gegenstandswert von 5 000 Euro oder und sonstige 
Verträge ab einem Gegenstandswert von 50 000 Euro zu veröffentlichen sind. Daher 
ist von den Anlagen zur Senatsvorlage lediglich (die explizit für diesen Zweck erstellte) 
Anlage 3 für die Veröffentlichung geeignet.   

G. Beschluss 

Der Senat nimmt den unter B. erstatteten Bericht einschließlich der drei Anlagen über 
die externen Beratungen, Gutachten und Untersuchungen aus dem Jahr 2024 zur 
Kenntnis. 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Kurzübersicht 
Anlage 2: Übersicht 
Anlage 3: Übersicht IFG 



Laufende 
Nummer

Fachressort Dienststelle genaue 
auftraggebende Stelle

Funktionspostfach der auftraggebenden Stelle Kategorie der 
Beauftragung

Auftragstitel Auftragsgegenstand Form der Auftragserledigung Zeitraum der 
Leistung von

Zeitraum der 
Leistung bis

vereinbarte 
Verlängerungsoptionen

verwaltungsinterne 
Kompetenzen

Stelle/Gremium der 
Beschlussfassung über 
die Auftragsvergabe

Zeitpunkt der 
Beschlussfassung 
über die 
Auftragsvergabe

Vergabeverfahren Verfahrensart Datum der 
Publikation der 
Ausschreibung

Verzicht auf 
Vergabeverfahren 

Erfolgter oder zu erwartender 
Eingang der Ergebnisse in konkretes 
politisches Handeln, Umsetzung der 
Ergebnisse und Empfehlungen und 
deren Wirkungen

Name Auftragnehmer*in Adresse Auftragnehmer*in E-Mail-Kontakt
Auftragnehmer*in

2023-051 SASJI Wie Fachressort Referat 30 organisation@soziales.bremen.de andere Beratung Inklusive Sozialräume aktiv 
gestalten

Im Rahmen des hier skizzierten Projektes sollen alternative Finanzierungsformen zur 
Umsetzung sozialraumorientierter Leistungen in der Eingliederungshilfe erprobt werden. 
Der gesetzliche Auftrag zur Implementierung der Sozialraumorientierung entstammt dem 
SGB IX. § 94 Abs. 3 SGB IX verpflichtet die Länder, auf am Sozialraum orientierte 
Leistungsangebote durch die Leistungserbringer hinzuwirken, u.A., um die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen effzient und effektiv zur Verbesserung der Situation von Menschen 
mit Behinderung einzusetzen.Es bedarf der Beauftragung von Prof. Hinte, als externem 
Berater, da das spezifische Konzept, welches dem angestrebten Projekt der 
Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe zugrunde liegt, von ihm entwickelt 
wurde und mit seiner Beauftragung auf ein umfassendes, einschlägiges 
Schulungsprogramm zurückgegriffen werden kann.Das Konzept Sozialraumorientierung 
bietet den idealen Rahmen für die Erprobung der o.g. Maßnahmen. Durch die Beratung 
von Prof. Hinte kann auf Kompetenzen zurückgegriffen werden, die für die 
sozialraumorientierte Überprüfung und Weiterentwicklung der Arbeits- und 
Verfahrensweisen sowie der Organisationsstrukturen in der Eingliederungshilfe in Bremen 

Der Auftrag erfolgt in Form von 
Vortrag und Beratung sowie in 
der Schulung von 
Mitarbeitenden. Dazu werden 
Schulungsmaterialien zur 
Verfügung gestellt. Die 
Ergebnisse münden in die 
Projektberichterstattung ein.

01.01.2024 31.12.2028 keine Verwaltungsintern stehen die 
erforderlichen Kompetenzen 
und Kapazitäten nicht zur 
Verfügung.

Senat 21.11.2023 § 5 BremTtVG Direktauftrag Die für die 
Eingliederungshilfe 
spezifische Expertise kann 
nur durch Prof. Hinte und 
ISAB als Urheber des 
Fachkonzeptes erbracht 
werden.

Die Zwischen- und Endergebnisse 
werden in der Vertragskommission 
SGB IX sowie in Fachveranstaltungen 
vorgestellt und im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit auf das Regelsystem 
beraten. Eine schriftliche 
Berichterstattung erfolgt am Ende 
der Projektlaufzeit.

Prof. Dr. Wolfgang Hinte, 
Prof i.R. sowie Institut für 
sozialraumorientierte 
Arbeit und Beratung e.V. 
(isab)

Institut für 
Sozialraumorientierte 
Arbeit und Beratung
Sibyllastr. 15
45136 Essen

kontakt@isab.info

2024-004 SASJI Wie Fachressort Abteilung 1 organisation@soziales.bremen.de Organisationsuntersuc
hung

Durchführung einer 
Organisationsuntersuchung

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung soll der aktuelle Zustand der Organisation 
bzw. Organisationsstrukturen des Amtes für Soziale Dienste erhoben, analysiert und 
bewertet werden. Es gilt zu untersuchen, ob diese unter organisatorischen, fachlichen und 
wirtschaftlichen Aspekten ausreichend und geeignet sind die vielfältigen Aufgaben zu 
erfüllen. Neben der Erhebung, Analyse und Bewertung sollen Handlungsempfehlungen 
sowie konkrete Maßnahmen zur Optimierung der Organisation des Amtes für Soziale 

schriftliches Gutachten zur 
Organisationsuntersuchung

28.05.2024 27.05.2025 Individuelle 
Verlängerung soweit 
Auftrag nicht 
vollständig 
abgeschlossen ist

Keine vergleichbaren internen 
Kompetenzen/Ressourcen 
vorhanden

Senat 28.11.2023 UVgO Verhandlungsvergabe 
o. TNW

22.03.2024 Optimierung der Organisation des 
Amtes für Soziale Dienste zur 
Gewährleistung eines effizienten, 
ordnungsgemäßen und einheitlichen 
Verwaltungshandeln

con_sens – Consulting für 
Steuerung und soziale 
Entwicklung GmbH

con_sens – Consulting für 
Steuerung und soziale 
Entwicklung GmbH, 
Rothenbaumchaussee 11, 
20148 Hamburg

consens@consens-
consulting.de

2024-045 SASJI Wie Fachressort Referat 42 organisation@soziales.bremen.de Rechtsberatung Weiterführende Prüfung zum 
AusbUFG

Das hier zu beauftragende Gutachten steht im Zusammenhang mit dem laufenden 
Normenkontrollverfahren vor dem Staatsgerichtshof gegen das AusbUFG. Die 
Notwendigkeit zur Erstellung eines juristischen Gutachtens, in dem weitere juristische 
Sachverhalte geprüft werden und war bei der ersten Beauftragung der Kanzlei zur 
Prozessvertretung noch nicht enthalten, aber kam im i. R. der Prozessvertretung auf. 

Erstellung eines schriftlichen 
juristischen Gutachtens des 
Auftragnehmers

15.06.2024 28.08.2024 Es gab keine. Verwaltungsinterne 
Kompetenzen/Ressourcen 
stehen nicht zur Verfügung.

Abteilungsleitung 08.06.2024 andere (z. B. 
SektVO und 
KonzVgV)

andere (z. B. ein 
Verfahren nach § 12 
KonzVgV)

11.06.2024 Es handelt sich um eine 
anwaltliche Vertretung in 
einem Gerichtsverfahren 
gem. § 116 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
lit. a) sub. aa) GWB.

Durch die Prozessvertretung sollte 
im Normenkontrollverfahren die 
Position der FHB optimal vertreten 
werden, um in der Folge das 
AusbUFG umsetzen zu können. Der 
StGH hat das AusbUFG mit Urteil 
vom 16.12.2024 als 
verfassungskonform bestätigt. Der 
Vollzug des AusbUFG erfolgte ab 
01.01.2025.

Redecker Sellner Dahs 
Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaf
t mbD

Redecker Sellner Dahs 
Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft 
mbD, Leipziger Platz 3, 
10117 Berlin

sangi@redeker.de

2024-067 SBMS Wie Fachressort Referat 71 office1@bau.bremen.de andere Studie Wohnraumbedarfsprognose Eine Wohnraumbedarfsprognose ist insbesondere im Rahmen der Umsetzung des 
Stadtentwicklungsplan Wohnen (STEP Wohnen 2030) erforderlich (Bürgerschaftsbeschluss 
Dezember 2020). Bei der zu beauftragenden Wohnraumbedarfsprognose soll auf Basis der 
Bevölkerungs- und Haushalteprognose die quantitativ und qualitativ bedingte 
Neubaunachfrage für die ganze Stadt sowie differenziert für die Stadtteile errechnet 
werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Ermittlung des Bedarfs an 
Sozialwohnungen.

Schriftlicher Bericht 01.01.2024 31.12.2024 30.04.2025  Für die Berechnung, Analyse 
und Auswertung statistischer 
Daten sind die Anwendung 
wissenschaftlich anerkannter 
Methoden sowie die dazu 
nötigen IT-Programme 
erforderlich. Verwaltungsintern 
stehen weder die erforderliche 
fachliche Kompetenz noch 
entsprechende Kapazitäten zur 
Verfügung.

Senat 19.09.2023 § 5 BremTtVG Verfahren nach § 5 
BremTtVG

17.10.2023 Die Ergebnisse fließen in die Planung 
künftiger Konzepte zur 
Wohnraumentwicklung in Bremen 
sowie Planungsverfahren (z.B. 
Bauleitplanung) ein.

empirica AG Kaiserstraße 29
53113 Bonn

bonn@empirica-institut.de

2024-072 SBMS Wie Fachressort Referat Finanzen und 
SV Infra mit 
Abteilungsleitung 1

toeb-sv-infrastruktur@bau.bremen.de Rechtsgutachten Hulsberg-Viertel – Baufeld13 -
EU-Beihilferecht

Prüfung EU-Beihilferecht über Zulässigkeit der Gewährung von vergünstigten 
Erbbauzinssatz im Rahmen vertrauliche Senatsvorlage Ankauf Grundstück und Gebäude 
im Neuen Hulsbergviertel (NHV), Baufeld 13 durch Stadtgemeinde (SV Infra) mit 
anschließendem Anhandgabevertrag vor beabsichtigten späteren Erbbaurechtsvertrag an 
Stadteilgenossenschaft (SGH).

Memorandum 27.06.2024 09.07.2024 keine Prüfung des EU-Beihilferechts 
im Rahmen Ankauf, 
Anhandgabevertrag und 
Erbbaurecht nicht Teil der 
Kompetenz im Rahmen von 
Grundstücksverkehren.

Abteilungs- und 
Referatsleitung

26.06.2024 UVgO Verfahren nach § 5 
BremTtVG

Freiberufliche Leistung 
nach § 5 BremTtVG (2) f) 

EU-beihilferechtliche Zulässigkeit 
prüfen.

CHATHAM PARTNERS Neuer Wall 50
20354 Hamburg

info@chatham.partners

2024-080 SBMS Wie Fachressort Referat 53 office1@bau.bremen.de anderes Gutachten Taxentarifgutachten Überprüfung  und Bewertung des Antrags der Fachvereinigung Personenverkehr auf 
Erhöhung des Taxentarifs in der Stadtgemeinde BremenBeurteilung der Wirtschaftlichkeit 
für die Taxenunternehmen

schriftlicher Bericht (Gutachten) 01.07.2024 08.08.2024 Es sind keine Stellen bekannt, 
die innerhalb Bremens eine 
Taxentarifanalyse durchführen 
könnten. 

Abteilungsleitung 5 01.07.2024 Verzicht auf 
Vergabeverfahren

andere (z. B. ein 
Verfahren nach § 12 
KonzVgV)

07.06.2024 Entwurf der Änderung der 
Taxentarifverordnung entsprechend 
der Empfehlungen im Gutachten, 
Zustimmung zur Tarifänderung 
durch die Deputation, Verkündung 
im November 2024

Linne + Krause GmbH Holzdamm 51
20099 Hamburg

buchhaltung@linne-
Krause.de

2024-009 SF Wie Fachressort Abteilung 4, SV 2 info@betriebskoordination.bremen.de IT-Beratung Onlinedienst ELFE Q1/24 Unterstützungsleistungen für das Umsetzungsprojekt ELFE im OZG-Themenfeld Familie 
und Kind gemäß den OZG Grundprinzipien (Planung, Konzeption, Umsetzung, 
Referenzimplementierung, Ertüchtigung zur Nachnutzung, Betrieb und 
Weiterentwicklung).

Rahmenvertrag 12.04.2024 31.12.2024 ja Ja, die externe Beratung 
arbeitet zu. Verwaltungsinterne 
Kompetenzen werden hierdurch 
aufgebaut.

SF 12.04.2024 Verzicht auf 
Vergabeverfahren

Verzicht auf 
Vergabeverfahren

Rahmenvertrag ja Dataport Dataport Altenholz 
Standort (Zentrale) 
Altenholzer Straße 10-14 
24161 Altenholz

poststelle@dataport.de

2024-010 SF Wie Fachressort Abteilung 4, SV2 info@betriebskoordination.bremen.de Rechtsberatung Onlinedienst ELFE Q2/24-
Q4/24

Unterstützungsleistungen für das Umsetzungsprojekt ELFE im OZG-Themenfeld Familie 
und Kind gemäß den OZG Grundprinzipien (Planung, Konzeption, Umsetzung, 
Referenzimplementierung, Ertüchtigung zur Nachnutzung, Betrieb und 
Weiterentwicklung).

Rahmenvertrag 12.04.2024 31.12.2024 ja Ja, die externe Beratung 
arbeitet zu. Verwaltungsinterne 
Kompetenzen werden hierdurch 
aufgebaut 

SF 12.04.2024 Verzicht auf 
Vergabeverfahren

Verzicht auf 
Vergabeverfahren

Rahmenvertrag ja Dataport Dataport Altenholz 
Standort (Zentrale) 
Altenholzer Straße 10-14 
24161 Altenholz

poststelle@dataport.de

2024-013 SF Wie Fachressort Senator für Finanzen bildungsbau.projekt@finanzen.bremen.de Rechtsberatung rechtl./organ. Beratung 
Gesellschaftsgründungen

Für die Umsetzung der Bildungsbau-Gesellschaft, d.h. vor Gründung der Gesellschaft, 
besteht Beratungsbedarf bei der organisatorischen Ausgestaltung einschließlich eines 
möglichen Beteiligungsmodells und des Change-Managements, der Erarbeitung der 
beteiligungs- und haushaltsrechtlichen Erfordernisse und bei vergabe-, beihilfe-, 
gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragestellungen. 

Beratung 09.04.2024 30.09.2024 ab Oktober 2024 Verwaltungsintern steht die 
dafür erforderliche Kompetenz 
nicht im ausreichenden Maße 
zur Verfügung.

Senat, HaFA 12.04.2024 Inhouse Geschäft 
– kein 
Vergabeverfahren

Direktauftrag 09.04.2024 Senatsbeschluss vom 22.10.2024 zur 
Gründung der Bildungsbau Bremen 
GmbH und Co KG unter 
Berücksichtigung des 
Changemanagements, Fortführung 
im Projekt ÖBSF

PD GmbH / Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaf
t mbH

Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH
Grimmaische Straße 25, 
04109 Leipzig, Germany
PD – Berater der 
öffentlichen Hand GmbH
Friedrichstraße 149
10117 Berlin

DE-T-Bremen@Luther-
Lawfirm.com

2024-014 SF Wie Fachressort Senator für Finanzen bildungsbau.projekt@finanzen.bremen.de andere Beratung wirtschaftliche Beratung 
Gründen Pilotgesellschaft

Das Ziel der externen Untersuchung ist folglich eine Mietkalkulation durchAnalyse von 
Nutzen, Aufwendungen und Risiken sowie den Geschäftsanforderungen der 
Pilotgesellschaft zu erstellen. Die Beratungsleistungen der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaftstehen dabei nicht losgelöst von der 
Investitionsgesellschaft und sind verzahnt mit der bereits beschlossenen externen 
Beratung von PD und LUTHER Rechtsanwaltsgesellschaft(Beschluss des Senats vom 

Beratung/Dienstleistung 21.05.2024 31.12.2026 möglich Verwaltungsintern steht die 
dafür erforderliche Kompetenz 
nicht im ausreichenden Maße 
zur Verfügung.

Senat, HaFA 24.05.2024 Inhouse Geschäft 
– kein 
Vergabeverfahren

Direktauftrag 21.05.2024 Senatsbeschluss vom 22.10.2024 zur 
Gründung der Bildungsbau Bremen 
GmbH und Co KG und Ausgestaltung 
der Geschäftsanforderungen der 
Pilotgesellschaft

Fides Corporate Finance 
GmbH

Birkenstraße 37
28195 Bremen

T.Kersten@fides-online.de

2024-034 SF Immobilien 
Bremen – 
Eigenbetrieb der 
Stadtgemeinde 
Bremen

Immobilien Bremen, 
Eigenbetrieb der 
Stadtgemeinde 
Bremen

office.empfang@immobilien.bremen.de andere Beratung Optimierung der Bearbeitung 
elektronischer (Bau-) 

- Ganzheitliche Erhebung und Dokumentation der Ist-Prozesse bei der Bearbeitung 
elektronischer (Bau-)Rechnungen- Erarbeitung einer Übersicht von öffentlichen Beispielen 
guter Praxis hinsichtlich der Umsetzung von E-(Bau-)Rechnungen mit xSuite- Identifikat

Erstellung einer 
vollumfänglichen 
Ergebnisdokumentation

01.01.2024 30.09.2024 k. A. k. A. GF IB Stadt 14.11.2023 Verzicht auf 
Vergabeverfahren

Verzicht auf 
Vergabeverfahren

Inhouse Geschäft k. A. PD - Berater der 
öffentlichen Hand GmbH

Friedrichstr. 149, 10117 
Berlin

2025-015 SF Wie Fachressort Senator für Finanzen bildungsbau.projekt@finanzen.bremen.de Rechtsberatung Rechtl.organ. Beratung 
Gesellschaftsgründung

Für die Umsetzung der Bildungsbau-Gesellschaft, d.h. vor Gründung der Gesellschaft, 
besteht Beratungsbedarf bei der organisatorischen Ausgestaltung einschließlich eines 
möglichen Beteiligungsmodells und des Change-Managements, der Erarbeitung der 
beteiligungs- und haushaltsrechtlichen Erfordernisse und bei vergabe-, beihilfe-, 
gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragestellungen.

Beratung 01.10.2024 31.12.2024 keine Verwaltungsintern steht die 
dafür erforderliche Kompetenz 
nicht im ausreichenden Maße 
zur Verfügung.

Senat, HaFA 13.09.2024 Inhouse Geschäft 
– kein 
Vergabeverfahren

Direktauftrag 01.10.2024 Senatsbeschluss vom 22.10.2024 zur 
Gründung der Bildungsbau Bremen 
GmbH und Co KG und Ausgestaltung 
der Gesellschaft entsprechend der 
beteiligungs- und 
haushaltsrechtlichen Erfordernisse. 

Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaf
t mbH

Grimmaische Straße 25
04109 Leipzig

DE-T-Bremen@Luther-
Lawfirm.com

2023-043 SfK Wie Fachressort Abteilungsleitung office@kultur.bremen.de Rechtsgutachten Rechtliche Begleitung des 
geplanten Bremer 
Stadtmusikanten- und 
Literaturhauses 
(Folgeauftrag)

Rechtliche Koordinierung der ineinander verzahnten Projektschritte zwischen den 
verschiedenen Beteiligten, Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens über den  privaten 
Betrieb der Stadtmusikantenausstellung, korrekte Abwicklung der Bundesförderung, 
Umsetzung der im Mietvertrag vereinbarten Themenstellungen, weiteres 
Planungsverfahren

Stellungnahmen, Vermerke, 
Prozessbegleitung

01.12.2024 21.05.2024 ja Im Hause SfK ist keine Kapazität 
dafür vorhanden. Die 
Beauftragung eines 
Anwaltsbüros wäre 
unverhältnismäßig und ungleich 
teurer. ZSKS, IB und WFB 
wurden im Vorfeld kontaktiert 
und haben keine ausreichenden 
Kapazitäten

Senat 04.07.2023 UVgO freihändige Vergabe Folgeauftrag, Vergabe von 
Beschlussfassung am 4. Juli 
2023 gedeckt. 

Rechtliche Koordinierung, 
Begutachtungen und 
Stellungnahmen über wesentliche 
gesellschafts-, steuer- und 
vergaberechtliche Fragen zur 
Errichtung und zum Betrieb des 
geplanten Bremer Stadtmusikanten- 
und Literaturhauses.

Markus Tilgner Senator. Caesar-Straße 12, 
28213 Bremen

markus-tilgner@gmx.de

2024-054 SfK Wie Fachressort Abteilungsleitung office@kultur.bremen.de Rechtsgutachten Rechtliche Begleitung 
Stadtmusikantenhaus

Rechtliche Koordinierung der ineinander verzahnten Projektschritte zwischen den 
verschiedenen Beteiligten, Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens über den  privaten 
Betrieb der Stadtmusikantenausstellung, korrekte Abwicklung der Bundesförderung, 
Umsetzung der im Mietvertrag vereinbarten Themenstellungen, weiteres 
Planungsverfahren

Stellungnahmen, Vermerke, 
Prozessbegleitung

01.06.2024 31.12.2024 ja Im Hause SfK ist keine Kapazität 
dafür vorhanden. Die 
Beauftragung eines 
Anwaltsbüros wäre 
unverhältnismäßig und ungleich 
teurer. ZSKS, IB und WFB 
wurden im Vorfeld kontaktiert 
und haben keine ausreichenden 
Kapazitäten

Senat 04.07.2023 UVgO freihändige Vergabe Folgeauftrag, Vergabe von 
Beschlussfassung am 4. Juli 
2023 gedeckt. 

Rechtliche Koordinierung, 
Begutachtungen und 
Stellungnahmen über wesentliche 
gesellschafts-, steuer- und 
vergaberechtliche Fragen zur 
Errichtung und zum Betrieb des 
geplanten Bremer Stadtmusikanten- 
und Literaturhauses.

Markus Tilgner Senator. Caesar-Straße 12, 
28213 Bremen

markus-tilgner@gmx.de

2024-053 SGFV Wie Fachressort Ref. 32 verbraucherschutz@gesundheit.bremen.de anderes Gutachten Wissenschaftliche Bewertung 
Forschungsvorhaben

Wissenschaftliche Bewertung erzielter Forschungsergebnisse. Einschätzung Nutzen der 
bereits erzielten Erkenntnisgewinne. Bewertung, ob andere frühere oder gegenwärtige 
Studien auf diesem Gebiet in ihrer Wirkung und Qualität so unterscheidet, hinsichtlich 
Methoden und Ergebnissen.

Schriftliches Gutachten 30.08.2024 31.10.2024 entfällt Es werden sehr spezielle 
wissenschaftliche Kenntnisse 
benötigt, um die 
Fragestellungen zu 
beantworten. Diese sind in der 
Verwaltung aufgrund der 

Hausspitze 29.08.2024 VgV freihändige Vergabe 30.08.2024 Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses 
ist zur Formulierung des 
Widerspruchsbescheides ein 
weiteres wissenschaftliches 
Gutachten einzuholen.

Prof. Dr. rer. nat. Lutz 
Jäncke

Vordergasse 16, 8615 
Wermatswil, Schweiz

ljaencke@icloud.com

2024-051 SUKW Wie Fachressort Referat 41 andere Beratung Kommunale Wärmeplanung - 
Erstellung eines Entwurfs

Für den Entwurf des Wärmeplanes müssen gemäß den Vorgaben des 
Wärmeplanungsgesetzes des Bundes umfangreiche Unterlagen und Karten auf der Basis 
von bereits vorhandenen oder noch zu ermittelnden Fachinformationen bzw. 
gutachterlichen Ergebnissen erstellt werden. Es ist deshalb  erforderlich, bei der 
Erarbeitung und Umsetzung der Wärmeplanung externe Berater und Gutachter 
einzubinden. Die Deputation und der HAFA haben hierzu am 11. und 12.04.2024 

Ressourcenanfrage: ja Deputation und HAFA 
Beschluss am 11. und 
12.04.202

11.04.2024 UVgO Verfahren nach § 5 
BremTtVG

Qoncept Energy GmbH Meyenfeldstr. 21,
34125 Kassel 

2024-084 SUKW Die Bremer 
Stadtreinigung 
AöR

Die Bremer 
Stadtreinigung, 
Zentralfunktionen

info@dbs.bremen.de Rechtsberatung Beraterleistungen für 
"auf Kurs 2028"

DBS hält 49,9% d. Anteile a.d. Abfalllogistik Bremen GmbH & Straßenreinigung Bremen 
GmbH d. im Rahmen von Leistungsverträgen umfangr. Leistungen d. Logistik, 
Straßenreinigung & Winterdienst in Bremen erbringen. Die Verträge laufen zum 30.6.28 
aus (sind nicht verlängerbar). Für die Entscheidung über eine 
Rekommunalisierung/Neuausschreibung sind umfangr. Vorarbeiten erforderl. Zur 
Sicherstellung der Belastbarkeit der Ergebnisse sollen Beratungsleistungen in Anspruch 
genommen werden.

Das Projekt ist umfassend zu 
dokumentieren und die 
Unterlagen dem Auftraggeber 
zur Verfügung zu stellen. Hierzu 
gehören Protokolle, Berichte, 
Berechnungen, Pläne etc. Die 
Dokumente sind in 
bearbeitungsfähiger Form zu 
übergeben. 

01.11.2024 21.06.2025 Optional Begl. der 
Umsetzung d. 
präferierten Maßn. auf 
Basis d.jeweiligen 
Entscheidung 
(Sommer25-
Sommer28). Weitere 
Begl. n. Vertragsende ü. 
12. Mon.

Das Senatsressort SUKW und 
DBS besitzen keine Kapazitäten 
um die erforderlichen 
Beratungsleistungen inhaltlich 
oder zeitlich abdecken zu 
können. 

Deputation, HaFA 
(Zeitpunkt Beschluss s. 
unten).

08.11.2024 VgV Verhandlungsvergabe 
m. TNW

28.03.2024 Es soll eine Entscheidungsgrundlage 
für die betrieblichen und politischen 
Gremien erarbeitet werden.

Econum 
Unternehmensberatung 
GmbH

Dammtorstrasse 35, 20354 
Hamburg

armin.halbe@econum.de

2025-028 SWHT Wie Fachressort Z3 efre.konakt@wht.bremen.de Evaluation Halbzeitevaluierung EFRE 
Bremen 21-27

Gegenstand des Auftrags ist die Durchführung der Halbzeitevaluierung gemäß Art. 18 Abs. 
1 der Verordnung (EU) 2021/1060. Der Schwerpunkt der Evaluierung liegt in der 
Überprüfung des strategischen Ansatzes des EFRE-Programms mit Blick auf die in den 
länderspezifischen Empfehlungen genannten Herausforderungen. 

Schriftlicher Bericht, Umfang ca. 
25 Seiten

01.11.2024 31.03.2025 nein Es handelt sich um eine 
gesetzlich vorgegebenen 
Evaluierung, die durch 
unabhängige Experten 
durchzuführen ist. Die 
verwaltungsinternen 
kompetenten Stellen waren 
entweder an der 
Programmplanung oder in der 
Umsetzung beteiligt und damit 
nicht unabhängig.

Deputation Wirtschaft 
und Häfen

04.09.2024 § 5 BremTtVG Verfahren nach § 5 
BremTtVG

07.09.2024 Auf Basis der Ergebnisse entscheidet 
die EFRE-Verwaltungsbehörde unter 
Einbeziehung des EFRE-
Begleitausschusses über eine 
mögliche Programmänderung.

Bietergemeinschaft 
Kovalis-Gefra

Kovalis
Am Deich 45
28199 Bremen

meyer@kovalis.de
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